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Bekanntmachung  
1. Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Herne für das Haushaltsjahr 2019 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), wird der folgende Entwurf einer 
Haushaltssatzung aufgestellt: 

§ 1 

Ergebnisplan und Finanzplan 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der 
Stadt Herne voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 579.175.441 Euro 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 578.338.683 Euro 

im Finanzplan mit 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf 555.294.906 Euro 

 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
laufender Verwaltungstätigkeit auf 524.291.061 Euro 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf 36.202.000 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Investitionstätigkeit auf  70.280.000 Euro 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf 17.278.000 Euro 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  
der Finanzierungstätigkeit auf  13.387.200 Euro 

festgesetzt. 

§ 2 

Kreditermächtigung für Investitionen 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen für den Kernhaushalt 
erforderlich ist,  

wird auf 17.278.000 Euro 

festgesetzt. 

Darin enthalten ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.750.000 Euro, für die das Land NRW 
Schuldendiensthilfen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ leistet.  
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§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist,  

wird auf 70.454.100 Euro 

festgesetzt. 

§ 4 

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 

Die Ausgleichsrücklage wurde bereits im Haushaltsjahr 2010 aufgezehrt. Das Eigenkapital 
und damit die allgemeine Rücklage wurden im Jahr 2016 vollständig aufgebraucht. 

§ 5 

Kredite zur Liquiditätssicherung 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden 
dürfen,  

wird auf 675.000.000 Euro 

festgesetzt. 

§ 6 

Steuersätze 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt 
festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf  240 v.H. 

1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 745 v.H. 

2. Gewerbesteuer auf  500 v.H. 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Satzung über die Festsetzung 
der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Herne festgelegt, insofern hat die 
Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung. 

§ 7 

Haushaltssanierungsplan 

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der 
Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.  
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§ 8 

Stellenplan 

Im Stellenplan vorgesehene Vermerke über „künftig wegfallende“ (kw) oder „künftig 
umzuwandelnde“ (ku) Stellen werden wirksam mit einer Umsetzung oder dem Ausscheiden 
des Stelleninhabers. 

§ 9 

Bildung von Budgets, flexible Haushaltsführung 

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden zu einem Budget 
verbunden, für gegenseitig deckungsfähig erklärt und vom Fachbereich Personal zentral 
bewirtschaftet. 

In den Teilplänen auf Produktebene und übergreifend für alle Produkte eines Fachbereichs 
sind die 

Aufwandskontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 
 Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) und die  
Aufwandskontenart Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (531)  

zu einem Budget verbunden und gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für die 
entsprechenden Auszahlungsermächtigungen. Ausgenommen hiervon ist das 
Aufwandskonto 54860000 – Niederschlagungen. Dies bildet produktübergreifend die 
Budgeteinheit „Niederschlagungen“ und wird vom Fachbereich Steuern und 
Zahlungsabwicklung zentral bewirtschaftet. Über weitere Ausnahmen im Einzelfall 
entscheidet der Kämmerer. 
Die Abschreibungen werden zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und für gegenseitig 
deckungsfähig erklärt. Diese Budgeteinheit umfasst die Kostenarten der Kontengruppe 57 
und alle Produkte bzw. die ihnen zugeordneten Kostenstellen ohne Vorkostenstellen. 

Die Produkte 6101 -Steuern- und 6102 -Allgemeine Finanzwirtschaft- werden keinem Budget 
zugeordnet. 

Mehrerträge/-einzahlungen erhöhen zusätzlich im Sinne des § 21 Absatz 2 GemHVO NRW 
bestimmte Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen, sofern einzelne Haushaltsvermerke in 
den Teilplänen angebracht sind (unechte Deckungsfähigkeit). Eine solche Realisierung von 
Mehraufwendungen erfolgt darüber hinaus im Rahmen der Bereitstellung von 
überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Mitteln gemäß § 11 der Haushaltssatzung. 

Alle Auszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Zahlungsbudget) werden für 
gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

Weitergehende generelle Regelungen bezüglich der gegenseitigen Deckungsfähigkeit von 
investiven Auszahlungen werden nicht getroffen.  
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§ 10 

Aufstellung einer Nachtragssatzung 

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein (zusätzlicher) 
Jahresfehlbetrag der 7,5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplans des 
laufenden Haushaltsjahres übersteigt. 

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW 
dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 2,5 v.H. der Gesamtaufwendungen des 
Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für 
Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des 
laufenden Haushaltsjahres. 

3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und 
Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 2,5 v.T. der 
Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres. Für den Fall, 
dass für diese Investitionen oder Instandsetzungen an Bauten gesicherte anteilige 
investive Einzahlungen vorhanden sind, ist die Regelung gemäß Satz 1 nicht auf die 
investiven Auszahlungen sondern auf den Saldo (Auszahlungen minus Einzahlungen) 
anzuwenden. 

§ 11 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

1. Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW, 
die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn die in § 9 der 
Haushaltssatzung beschriebenen Budgets, ansonsten die einzelnen 
Aufwandskontengruppen eines Produktes (Teilergebnisplan) einschließlich jeweiliger 
unechter Deckungen um den Betrag von 1 v.T. der Gesamtaufwendungen des 
Ergebnisplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten werden. Für 
außerplanmäßige konsumtive Aufwendungen gilt dies sinngemäß. 
Das Gleiche gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiv) in 
Bezug auf die Gesamtauszahlungen des Finanzplans des laufenden Jahres. 

2. Erhebliche überplanmäßige investive Auszahlungen im Sinne des § 83 Absatz 2 GO 
NRW, die der Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn das aus den 
zusammengefassten Auszahlungen bestehende Zahlungsbudget einer Maßnahme (§ 
9 der Haushaltssatzung) um den Betrag von 1 v.T. der Gesamtauszahlungen des 
Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres überschritten wird. Für außerplanmäßige 
investive Auszahlungen gilt dies sinngemäß. 
Abweichend zum Satz 1 gilt für überplanmäßige Auszahlungen, die dem Projekt 
7.111111 „Auszahlung HSM GmbH“ zuzuordnen sind, unabhängig von der Höhe, 
dass sie nicht der Zustimmung des Rates bedürfen, solange der Betrag der vom Rat 
beschlossenen Gesamtauszahlungen nicht überschritten wird. 

3. Erhebliche über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, die der 
Zustimmung des Rates bedürfen, liegen vor, wenn es zu Verschiebungen innerhalb 
des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der 
Verpflichtungsermächtigungen um den Betrag von 1 v.T. der Gesamtauszahlungen 
des Finanzplans des laufenden Haushaltsjahres kommen wird. Verschiebungen 
innerhalb einer Maßnahme (§ 9 der Haushaltssatzung) sowie 
Verpflichtungsermächtigungen für Auszahlungen an die Herner 
Schulmodernisierungsgesellschaft mbH sind hiervon ausgenommen. 

4. Von der Genehmigung des Rates stets ausgenommen sind interne Verrechnungen 
und Abschlussbuchungen. 
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5. Als Bagatellgrenze im Sinne von § 83 Absatz 2 Satz 1 GO gilt ein Betrag in Höhe von 
5.000 Euro. Wird eine Bagatellgrenze von 5.000 Euro nicht überschritten, müssen 
überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nicht den 
zuständigen bürgerschaftlichen Gremien zur Kenntnis gebracht werden. 

2.  Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Herne für das 
Haushaltsjahr 2019 

 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit 
öffentlich bekanntgemacht. Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 
666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), wird der 
Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 mit ihren Anlagen während der 
Dauer des Beratungsverfahrens bis zur Beschlussfassung im Rat der Stadt (voraussichtlich 
am 27. November 2018) zur Einsichtnahme beim Fachbereich Finanzsteuerung in der Zeit 
von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr (werktags, außer Freitag 
Nachmittag und Samstag) im Verwaltungsgebäude Freiligrathstraße 12, Zimmer 425 
verfügbar gehalten. 

Einwendungen von Einwohnern oder Abgabepflichtigen gegen den Entwurf können vom 
07. September 2018 an innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen schriftlich bei dem 
Oberbürgermeister der Stadt Herne, Postfach 10 18 20, 44621 Herne oder bei der 
vorgenannten Stelle mündlich zu Protokoll erhoben werden. Über die Einwendungen 
beschließt der Rat der Stadt in öffentlicher Sitzung. 

Herne, den 05.09.2018  Der Oberbürgermeister: Dr.Dudda  
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Bekanntmachung  
Erneute Öffentliche Auslegung des externen Notfallplans für den Betrieb SUEZ RR 

IWS Remediation GmbH, Südstr. 41, 44625 Herne 

Gemäß § 30 i. V. m. § 3 des Brandschutz- Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetzes 
NRW hat die für die Gefahrenabwehr zuständige Behörde für alle unter den Artikel 9 der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 12. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei 
schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen fallenden Betriebe, für die ein Sicherheitsbericht 
zu erstellen ist, einen externen Notfallplan zu erstellen. 
Der Plan wird bei der zuständigen Gefahrenabwehrbehörde vorgehalten und enthält die 
wichtigen, besonderen Angaben, die im Schadensfall zur Durchführung von Maßnahmen 
zum Schutze der Bevölkerung notwendig sind. 
Der Externe Notfallplan ist ein Einsatzplan der Feuerwehr. Erstellt wird der Externe 
Notfallplan durch die untere Katastrophenschutzbehörde der Stadt Herne (FB 33 – 
Feuerwehr). 

Der externe Notfallplan für den Betrieb SUEZ RR IWS Remediation GmbH liegt in der Zeit 

vom 10.09.2018 bis 08.10.2018 (einschließlich) 

im Bürgerzentrum Herne, Bahnhofstraße 38 (ehemalige Räumlichkeiten des Bürgerlokal 
Herne), montags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr, dienstags in der Zeit 08:00 bis 
15:30 Uhr, mittwochs in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:30 Uhr, donnerstags in der Zeit von 
08:00 bis 16:00 Uhr und freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr erneut zur 
allgemeinen Einsichtnahme aus.  

Bedenken und Anregungen bezüglich des externen Notfallplanes können während der 
Auslegefrist dort vorgebracht werden. Es werden ausschließlich Bedenken und Anregungen 
zum Externen Notfallplan der Stadt Herne berücksichtigt. Bereits berücksichtigte 
Anmerkungen, Bedenken und Anregungen werden nicht beantwortet. 

Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen oder Vertreter/-
innen – Bestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

Herne, den 30.08.2018  Der Oberbürgermeister: i.V. Dr. Frank Burbulla, Stadtrat  
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Öffentliche Zustellung für Vasile Filisan 

Für Herrn Vasile Filisan, Cranger Straße 72, 44653 Herne liegt bei der Behörde Stadt Herne, 

Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung und Sport, Bußgeldstelle, Südstr.8,44625 

Herne, Zimmer 205 folgendes Schriftstück zur Abholung bereit: 

Bescheid vom 23.08.2018, Aktenzeichen 76639647/A1K/0490 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle zu den unten genannten 
Sprechzeiten in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt gem. §§ 1 und 15 des Verwaltungszustellungsgesetzes vom 03.07.52 
(Bundesgesetzblatt I S. 379), zuletzt geändert am 12.09.90 (BGBl. I S. 2002)  nach Ablauf 
von zwei Wochen – gerechnet vom Tag des Aushängens – als zugestellt.  
Durch die Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen. 

Herne,  05.09.2018 

Öffnungszeiten:  

Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr  

Mo., Di., Do.  13.30 – 15.30 Uhr 
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